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§ 137 GewO 1994
Versicherungsvermittlung

 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

1. (1)Versicherungsvermittlung sind

1. 1.die Beratung, das Vorschlagen oder Durchführen anderer Vorbereitungsarbeiten zum Abschließen von

Versicherungsverträgen,

2. 2.das Abschließen von Versicherungsverträgen oder das Mitwirken bei deren Verwaltung und Erfüllung,

insbesondere im Schadensfall,

3. 3.das Bereitstellen von Informationen über einen oder mehrere Versicherungsverträge aufgrund von

Kriterien, die ein Kunde über eine Website oder andere Medien wählt, sowie die Erstellung einer Rangliste

von Versicherungsprodukten, einschließlich eines Preis- und Produktvergleichs, oder ein Rabatt auf den

Preis eines Versicherungsvertrags, wenn der Kunde einen Versicherungsvertrag direkt oder indirekt über

eine Website oder ein anderes Medium abschließen kann, oder

4. 4.die in Z 1 bis 3 genannten Tätigkeiten in Bezug auf Rückversicherungsverträge.

2. (2)Versicherungsvermittler ist jede natürliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die

die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung gegen Vergütung aufnimmt oder ausübt. Die Tätigkeit der

Versicherungsvermittlung im Umfang einer Gewerbeberechtigung nach § 94 Z 75 oder Z 76, als Nebengewerbe

oder als Nebentätigkeit (Abs. 3) darf entsprechend der tatsächlichen Beziehung zu Versicherungsunternehmen

entweder in der Form „Versicherungsagent“ oder in der Form „Versicherungsmakler und Berater in

Versicherungsangelegenheiten“ ausgeübt werden.

3. (2a)Eine bei Neuanmeldung bestehende oder neu angemeldete weitere Gewerbeberechtigung der jeweils

anderen in Abs. 2 zweiter Satz genannten Form wird zu einer ruhenden Berechtigung. § 93 Abs. 2 ist sinngemäß

mit der zusätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass die Anzeige der Wiederaufnahme der Gewerbeausübung eines

gemäß dem ersten Satz ruhenden Gewerbes nur unter der Voraussetzung zulässig und wirksam ist, dass

betreffend die jeweils andere in Abs. 2 zweiter Satz genannte Form der Gewerbeberechtigung zum Zeitpunkt der

Wiederaufnahmeanzeige entweder das Ruhen der Gewerbeausübung angezeigt worden oder die Endigung der

Gewerbeberechtigung eingetreten ist.

4. (3)„Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit“ ist jede natürliche oder juristische Person, die kein Kreditinstitut

und keine Wertpapierfirma im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Z 1 und Z 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über

Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU)

Nr. 646/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 208 vom 02.08.2013 S. 68, und

zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verschuldungsquote, ABl. Nr. L 11 vom

17.01.2015 S. 37, ist und die die Versicherungsvermittlungstätigkeit als Nebentätigkeit gegen Vergütung aufnimmt

oder ausübt, wenn sämtliche nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

1. 1.Der Gewerbetreibende betreibt die Versicherungsvermittlung nicht hauptberuflich bzw. als
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Hauptgeschäftszweck;

2. 2.der Gewerbetreibende vertreibt lediglich bestimmte Versicherungsprodukte, die eine Ergänzung zur

Lieferung einer Ware bzw. zur Erbringung einer Dienstleistung darstellen und

3. 3.die betreffenden Versicherungsprodukte decken keine Lebensversicherungs- oder Haftpflichtrisiken ab, es

sei denn, diese Abdeckung ergänzt die Ware oder die Dienstleistung, die der Vermittler hauptberuflich bzw.

als Hauptgeschäftszweck anbietet.

Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen über

Versicherungsvermittlung auch für Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit.

5. (4)Sonstige Ausübende selbstständiger, nicht gewerblicher Berufe dürfen ohne eine entsprechende

Gewerbeberechtigung zu begründen, Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung nicht vornehmen.

6. (5)Weiters gelten für die Versicherungsvermittlung die folgenden Begriffsbestimmungen:

1. 1.„Vergütung“ ist alle Arten von Provisionen, Gebühren, Entgelten oder sonstigen Zahlungen, einschließlich

wirtschaftlicher Vorteile jeglicher Art, oder finanzielle oder nichtfinanzielle Vorteile oder Anreize, die in Bezug

auf Versicherungsvertriebstätigkeiten angeboten oder gewährt werden;

2. 2.„Herkunftsmitgliedstaat“ ist

1. a)wenn der Vermittler eine natürliche Person ist: der Mitgliedstaat, in dem diese Person ihren Wohnsitz

hat;

2. b)wenn der Vermittler eine juristische Person ist: der Mitgliedstaat, in dem diese Person ihren

satzungsmäßigen Sitz hat, oder, wenn sie gemäß dem für sie geltenden nationalen Recht keinen

satzungsmäßigen Sitz hat, der Mitgliedstaat, in dem ihr Hauptverwaltungssitz liegt;

3. 3.„Aufnahmemitgliedstaat“ ist der Mitgliedstaat, in dem ein Versicherungs- oder

Rückversicherungsvermittler eine ständige Präsenz oder Niederlassung hat oder Dienstleistungen erbringt

und der nicht sein Herkunftsmitgliedstaat ist;

4. 4.„Zweigniederlassung“ ist eine Agentur oder Zweigniederlassung eines Vermittlers, die im Hoheitsgebiet

eines Mitgliedstaats liegt, bei dem es sich nicht um den Herkunftsmitgliedstaat handelt;

5. 5.„enge Verbindungen“ sind enge Verbindungen im Sinne von Art. 13 Z 17 der Richtlinie 2009/138/EG

betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität

II), ABl. Nr. L 351 vom 17.12.2009 S. 1;

6. 6.„Beratung“ ist die Abgabe einer persönlichen Empfehlung an einen Kunden, entweder auf dessen Wunsch

oder auf Initiative des Versicherungsvermittlers oder Versicherungsvermittlers in Nebentätigkeit hinsichtlich

eines oder mehrerer Versicherungsverträge;

7. 7.„Großrisiken“ sind Großrisiken im Sinne von Art. 13 Z 27 der Richtlinie 2009/138/EG;

8. 8.„Versicherungsanlageprodukt“ ist ein Versicherungsprodukt, das einen Fälligkeitswert oder einen

Rückkaufwert bietet, der vollständig oder teilweise direkt oder indirekt Marktschwankungen ausgesetzt ist,

mit Ausnahme von

1. a)in Anhang I der Richtlinie 2009/138/EG genannten Nichtlebensversicherungsprodukten

(Versicherungszweige der Nichtlebensversicherung);

2. b)Lebensversicherungsverträgen, deren vertragliche Leistungen nur im Todesfall oder bei

Arbeitsunfähigkeit infolge von Körperverletzung, Krankheit oder Gebrechen zahlbar sind;

3. c)Altersvorsorgeprodukten, die in einem Bundesgesetz als Produkte anerkannt sind, deren Zweck in

erster Linie darin besteht, dem Anleger im Ruhestand ein Einkommen zu gewähren, und die dem

Anleger einen Anspruch auf bestimmte Leistungen einräumen;

4. d)amtlich anerkannten betrieblichen Altersversorgungssystemen, die in den Anwendungsbereich der

Richtlinie 2003/41/EG über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen

Altersversorgung, ABl. Nr. L 235 vom 23.09.2003 S. 10 oder der Richtlinie 2009/138/EG fallen;

5. e)individuellen Altersvorsorgeprodukten, für die nach nationalem Recht ein finanzieller Beitrag des

Arbeitgebers vorgeschrieben ist und die bzw. deren Anbieter weder der Arbeitgeber noch der

Beschäftigte selbst wählen kann;

9. 9.„dauerhafter Datenträger“ ist jedes Medium, das

1. a)es einem Kunden ermöglicht, persönlich an diesen Kunden gerichtete Informationen so zu speichern,

dass diese während eines für den Informationszweck angemessenen Zeitraums abgerufen werden



können, und

2. b)die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Daten ermöglicht.

7. (6)Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 und der §§ 137a bis 138 und die sonstigen Bestimmungen über

Versicherungsvermittlung finden weiters keine Anwendung, wenn

1. 1.beiläufig Auskünfte erteilt werden, die im Zusammenhang mit einer anderen beruflichen Tätigkeit stehen,

die nicht zum Ziel hat, den Kunden beim Abschluss oder der Handhabung eines Versicherungsvertrages zu

unterstützen,

2. 2.die berufsmäßige Verwaltung der Schadensfälle eines Versicherungsunternehmens oder die

Schadensregulierung und Sachverständigenarbeit im Zusammenhang mit Schadensfällen erfolgt.
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